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1. Ziel dieser Norm ist die Sicherung der m ilitärischen A ufgabenerfül
lung der Vorgesetzten und aller M ilitärpersonen vor rechtsw idrigen

Angriffen und der strafrechtliche Schutz der A utoritä t der Vorgesetzten 
und anderer m it der E rfüllung dienstlicher A ufgaben b e trau ter M ilitär
personen.

2. Zum Begriff Vorgesetzter vgl. § 257 Anm. 3 zu den Begriffen Wache 
und Streife vgl. § 261 Anm. 2.

E rfüllung dienstlicher Pflichten bzw. die A usübung der Dienstpflichten
sind alle in  E rfüllung m ilitärischer Befehle und anderer m ilitärischer Be
stim m ungen (z. B. D irektiven, A nordnungen, Ordnungen, D ienstvorschrif
ten, Instruktionen) durchgeführten oder durchzuführenden M aßnahm en. 
So handelt z. B. der Offizier, der eine in U rlaub befindliche M ilitärperson 
zu r O rdnung erm ahnt, grundsätzlich in E rfüllung dienstlicher Pflichten, 
auch dann, wenn er sich selbst in U rlaub befindet.

Ein tä tlicher Angriff setzt Gewalt, d. h. die A nw endung physischer 
K raft gegen die geschützte M ilitärperson voraus. Ein Erfolg, z. B. eine K ör
perverletzung, ist nicht erforderlich.

Begehungsarten sind der tätliche Angriff, die H inderung durch W ider
stand und die Nötigung zur Vornahm e oder zum U nterlassen einer H and
lung. Z ur H inderung durch W iderstand vgl. § 212 Anm. 2, zur Nötigung 
vgl. § 129 Anm. 2. Bei § 267 m uß die durch Nötigung erzw ungene H and
lung im m er im  Zusam m enhang m it der A usübung der Dienstpflichten 
stehen. Sie kann z. B. erfolgen, um  eine notw endige disziplinarische Be
strafung zu verhindern, eine M eldung an die Vorgesetzten zu vereiteln, 
einen U rlaub zu erzwingen usw. § 267 ist nicht anzuwenden, w enn der 
Gegenstand der Nötigung und die erzwungene H andlung die dienstliche 
Sphäre nicht berühren (z. B. Fam ilienangelegenheiten usw.).

3. Schuldart ist der Vorsatz. Der T äter muß wissen, daß e r  eine nach 
dieser Norm geschützte M ilitärperson angreift, z, B. Wache, Streife,

Vorgesetzter. E r muß zudem wissen, daß er seine H andlung gegen eine 
solche Person w ährend der D ienstausübung oder wegen der D ienstpflicht
erfü llung dieser Person begeht. Dabei spielt es bei der letzten A lternative 
keine Rolle, ob der T äter wegen einer früheren (z. B. disziplinarischen 
B estrafung des Täters), gegenw ärtigen oder künftigen D ienstpflichterfül
lung der geschützten M ilitärperson seine H andlung durchführt.

4. Die T at ist vollendet
— m it der D urchführung des tätlichen Angriffs, d. h. der physischen Ein

w irkung auf den Angegriffenen;
— m it der H inderung an der E rfüllung dienstlicher Pflichten durch W ider

stand, d. h„ der Angegriffene muß bei der D ienstpflichterfüllung be
hindert worden sein. Ein V erhindern der A ufgabenerfüllung ist nicht 
erforderlich;

— mit der objektiven Vornahm e oder dem  U nterlassen einer au f die 
Dienstpflichten gerichteten H andlung durch den Genötigten.


